
Ad hoc 

 

Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche Gesamtfinanzierung der Unternehmensgruppe 

 

Ahrensburg, 24.12.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute den letzten Baustein der 

Gesamtfinanzierung des Unternehmens abgeschlossen. 

Im Rahmen der neuen Konzeption konnte neben der Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020 und 

der Umlaufvermögensfinanzierung der Hausbank nun durch eine mittelfristige  Fremdfinanzierung des 

Patrimonium Middle Market Debt Fund, Luxemburg erfolgreich die Ausfinanzierung erreicht werden. 

Damit ist die Refinanzierung der Gesellschaft in der geplanten Struktur umgesetzt und die Rückzahlung 

der Unternehmensanleihe 2011/2016 zum 15. März 2016 gesichert. Dies ist unabhängig von einer 

weiteren möglichen Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und dem laufenden 

Umtauschangebot für die Unternehmensanleihe 2011/2016.  
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Disclaimer 

Das Umtauschangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Das Umtauschangebot wurde 

nach den maßgeblichen aktien- und kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der 

Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Neben diesem Umtauschangebot, dessen Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger sowie der Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der 

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen sind für die Ausgabe der 

Neuen Schuldverschreibungen keine weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder 

Genehmigungen von oder bei Stellen innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. 

Insbesondere wird für die Durchführung dieses Umtauschangebots nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG kein 

Wertpapierprospekt erstellt, da die Aktien der Gesellschaft an einem organisierten Markt zugelassen sind und der 

Verkaufspreis für alle im Europäischen Wirtschaftsraum in den letzten zwölf (12) Monaten ohne vorherige 

Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts angebotenen Wertpapiere weniger als EUR 5 Millionen beträgt. Die 

Bekanntmachung des Umtauschangebots im Bundesanzeiger dient ausschließlich der Einhaltung der zwingenden 

Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Veröffentlichung des 

Umtauschangebots nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik 

Deutschland noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundepublik 

Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das Umtauschangebot. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Umtauschangebots, dieser 

Pressemitteilung oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Umtauschangebot 

enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Umtauschangebots mit Genehmigung der 

Gesellschaft dürfen das Umtauschangebot und diese Pressemitteilung durch Dritte weder unmittelbar noch 

mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach 



den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher 

Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder 

eine sonstige Beschreibung der in dem Umtauschangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt 

keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Umtauschangebots 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. 

Die Annahme des Umtauschangebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen 

unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden 

aufgefordert, sich über die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Beschränkungen zu 

informieren und diese zu beachten. 

Die neuen Schuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act 

of 1933 (nachfolgend „Securities Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der 

Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch 

direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den 

Registrierungserfordernissen des Securities Act. 

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der 

USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche 

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen 

wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. 

 

 


